
 

9. Tagung der I. Landessynode       
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
vom 20. bis 21. April 2012 in Kloster Drübeck    Drucksachen-Nr. 4.4/1 

 
 
 

Die Landessynode möge beschließen: 
 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes über die kirchliche Altersversorgung  
 

Vom ........ April 2012 
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat aufgrund von Artikel 55 Absatz 
Nummer 2, Artikel 80 der Verfassung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (Kirchenverfassung 
EKM – KVerfEKM) vom 5. Juli 2008 (ABl. S.183) das folgende Kirchengesetz beschlossen:  
 
 

Artikel 1 
 
Das Kirchengesetz über die kirchliche Altersversorgung (KAV) vom 22. März 1997 (ABl. ELKTh S. 144), 
zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 20. November 2010 (ABl. 2011 S. 8), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(1) Dieses Kirchengesetz gilt für die privatrechtlich beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 

Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.“ 
 
 
2. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
  

„Nach Beginn der Rentenzahlung erhöht sich die Zusatzrente jeweils zum 1. Juli eines jeden Jah-
res um 1 vom Hundert.“ 

 
b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 

  
„Nach Beginn der Rentenzahlung erhöht sich die Zusatzrente jeweils zum 1. Juli eines jeden Jah-
res um 1 vom Hundert.“ 

 
 
3. In § 20 Absatz 2 werden die Sätze 2 und 3 gestrichen  und  folgender Satz 2 angefügt: 
  

„Nach Beginn der Rentenzahlung erhöht sich die Gesamtversorgungsrente jeweils zum 1. Juli eines 
jeden Jahres um 1 vom Hundert.“ 
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4. § 23 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 23 
Übergangsbestimmung 

 
Für die privatrechtlich beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ehemaligen Evangelischen Kirche 
der Kirchenprovinz Sachsen gilt bis zum 31. Dezember 2011 § 16 Absatz 3 Satz 2 und 3 in der am          
31. Dezember 2011 geltenden Fassung der Verordnung über die Kirchliche Altersversorgung (KAVV) vom 
27. November 1996 (ABl. EKD 1997 S. 61).“ 

 
 

Artikel 2 
 

Das Landeskirchenamt kann das Kirchengesetz über die kirchliche Altersversorgung in der Fassung dieses 
Änderungsgesetzes neu bekannt machen. 
 
 

Artikel 3 
 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes tritt die Verordnung über die Kirchliche Altersversorgung 
(KAVV) vom 27. November 1996 (ABl.EKD 1997 S. 61), zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. De-
zember 2009 (ABl. EKD 2010 S. 93) außer Kraft. 
 
Kloster Drübeck, den ....... April 2012 
(4750) 
 
Die Landessynode 
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
 
 
Ilse Junkermann Wolf von Marschall 
Landesbischöfin Präses 


